
 

1097 

Amtliches  

Bekanntmachungsblatt  
- Amtsblatt des Märkischen Kreises-  
 
 
 
 
 

Nr. 34 Ausgegeben in Lüdenscheid am 13.08.2025 
 

Jahrgang 2025 

 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
01.08.2025 

 
Gemeinde Schalksmühle 

 
Wahlbekanntmachung 
Kommunalwahlen am 14.09.2025 1099 

 
06.08.2025 

 
Stadt Neuenrade 

 
Ersatzbestimmung eines Vertreters für den Rat 
der Stadt Neuenrade 1100 

 
06.08.2025 

 
Stadt Halver 

 
Wahlbekanntmachung 
Kommunalwahlen am 14.09.2025 1100 

 
31.07.2025 

 
Stadt Hemer 

 
Allgemeinverfügung über das Verbot des Kon-
sums von Cannabis auf den Hemeraner Herbst-
tagen 2025 1102 

 
11.08.2025 

 
Stadt Iserlohn 

 
Bebauungsplan Nr. 450 „Photovoltaikfreiflä-
chenanlage südlich des Wasserwerkes Krug 
von Nidda“ - Erneute Beteiligung der Öffentlich-
keit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 1105 

 
11.08.2025 

 
Stadt Iserlohn 

 
13. Flächennutzungsplanänderung „Photovol-
taikfreiflächenanlage südlich des Wasserwer-
kes Krug von Nidda“ - Erneute Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 1108 

 
07.08.2025 

 
Stadt Plettenberg 

 
Bekanntmachung über das Recht zur Einsicht-
nahme in das Wählerverzeichnis und Erteilung 
von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 
14.09.2025 1111 

 
05.08.2025 

 
Stadt Altena (Westf.) 

 
Tagesordnung einer Sitzung des Hauptaus-
schusses am 18.08.2025 1112 

 
08.08.2025 

 
Stadt Lüdenscheid 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht-
nahme in das Wählerverzeichnis und die Ertei-
lung von Wahlscheinen für die Wahl des Integ-
rationsrates in der Stadt Lüdenscheid am 14. 
September 2025 1113 

 
08.08.2025 

 
Stadt Lüdenscheid 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht-
nahme in das Wählerverzeichnis und die Ertei-
lung von Wahlscheinen für die Kommunalwah-
len in der Stadt Lüdenscheid am 14. September 
2025 1115 

 
08.08.2025 

 
Stadt Kierspe 

 
Kommunalwahlen am 14.09.2025 
Wahlbekanntmachung 1116 



 

1098 

 
08.08.2025 

 
Stadt Neuenrade 

 
Öffentliche Bekanntmachung über die Benen-
nung eines neuen Bewerbers im Rahmen des 
Verfahrens der Nachwahl für die Vertretung der 
Stadt Neuenrade zur Kommunalwahl 2025 im 
Wahlbezirk 4 Stadtgalerie/Festsaal Hönnequell-
schule 1118 

 
08.08.2025 

 
Märkischer Kreis 

 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die in-
terkommunale Kooperation zwischen der Stadt 
Plettenberg und der Stadtwerke Neuenrade 
AöR im Bereich der kommunalen Straßenreini-
gung 1119 

 
06.08.2025 

 
Stadt Plettenberg 

 
Bebauungsplan Nr. 648 „Unteres Grünetal“ 
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbe- 
 schlusses, Neuaufstellung 1125 

 
06.08.2025 

 
Stadt Plettenberg 

 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Unteres Grünetal“ 
hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbe- 
 schlusses 1127 

 
11.08.2025 

 
Gemeinde Herscheid 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl für die Kommunal-
wahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW) am 
14.09.2025 1129 

 
06.08.2025 

 
Stadt Iserlohn 

 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das 
Verbot des Verkaufs und der Ab- und Weiter-
gabe von Distickstoffmonoxid („Lachgas“) an 
Minderjährige sowie das Konsumverbot an be-
stimmten Stellen im Stadtgebiet Iserlohn (Lach-
gasverordnung) vom 23.07.2025 1130 

 
06.08.2025 

 
Stadt Iserlohn 

 
Ordnungsbehördliche Verordnung zur Ände-
rung der ordnungsbehördlichen Verordnung 
über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass im Stadtteil Letmathe 
(Erste Änderung) vom 24.07.2025 1131 

 
11.08.2025 

 
Stadt Halver 

 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das Of-
fenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem 
Anlass im Stadtgebiet Halver vom 11.08.2025 1132 

 
06.08.2025 

 
Stadt Balve 

 
Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen am 14. 
September 2025 1133 



1099 
 

 
 
Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 

 
Wahlbekanntmachung 

 
1. Am 14. September 2025 finden die Kommunal-

wahlen statt. Gewählt werden die Bürgermeiste-
rin/der Bürgermeister und die Vertretung (Ge-
meinderat) der Gemeinde Schalksmühle und die 
Landrätin/der Landrat und die Vertretung 
(Kreistag) des Märkischen Kreises. Die Wahlen 
dauern von 08.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Gemeinde Schalksmühle ist in 13 allgemeine 

Wahlbezirke eingeteilt; der Wahlbezirk 13 ist in 
die Stimmbezirke 13.1 und 13.2 unterteilt. Die 13 
allgemeinen Wahlbezirke bilden gleichzeitig mit 
den Wahlbezirken 11, 12 und 17 der Stadt Halver 
den Kreiswahlbezirk 20 des Wahlgebietes des 
Märkischen Kreises (Landratswahl und Kreis-
tagswahl). 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 4. August bis 24. Au-
gust 2025 übersandt werden, sind der Wahlbe-
zirk/Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, 
in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Der 
Wahlbenachrichtigung ist weiterhin zu entneh-
men, ob der Wahlraum barrierefrei ist. 

 
Es sind 3 Briefwahlvorstände gebildet worden. 
Diese treten am 14.09.2025 um 12.30 Uhr, in 
Schalksmühle, Rathaus, Rathausplatz 1, Zimmer 
14, 20 und 38 zusammen. Zu den Räumen der 
Briefwahlvorstände hat jedermann Zutritt. Die Er-
mittlung der Wahlergebnisse erfolgt in den Wahl-
bezirken. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-

raum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist.  

 
Die Wähler haben sich auf Verlangen über ihre 
Person auszuweisen und haben deshalb einen 
Personalausweis - Unionsbürger einen Identi-
tätsausweis - oder Reisepass mitzubringen. 
Zur Erleichterung des Wahlgeschäftes soll auch 
die Wahlbenachrichtigung mitgebracht wer-
den.  

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 
Wahlraum bereitgehalten werden.  

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer 
Wahlzelle des Wahlraumes oder in einem beson-
deren Nebenraum gekennzeichnet und so zu-
sammengefaltet werden, dass nicht erkannt wer-
den kann, wie er gewählt hat. 

 
Der Wähler hat für die Bürgermeister- und Ge-
meinderatswahl sowie die Landrats- und die 
Kreistagswahl jeweils eine Stimme. Die Stimme 
wird abgegeben, indem durch Ankreuzen oder 
auf andere Weise kenntlich gemacht wird, wel-
chem Bewerber die Stimme gelten soll.

Eine Stimmabgabe durch einen Vertreter anstelle 
des Wählers ist unzulässig. 

 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder auf-
grund einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wähler selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Au-
ßerdem ist eine Hilfeleistung unzulässig, die un-
ter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wählers ersetzt oder verändert o-
der wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson 
besteht. 

 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Be-
werber 

 
a) für das Amt des Bürgermeisters 
b) für den Gemeinderat 
c) für das Amt des Landrats 
d) für den Kreistag 

 
gekennzeichnet werden. 

 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 

 
a) für die Bürgermeisterwahl: 

grüner Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 

b) für die Gemeinderatswahl: 
lachser Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
 

c) für die Landratswahl: 
hellblauer Stimmzettel mit schwarzem Auf-
druck 
 

d) für die Kreistagswahl: 
weißer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung der Wahlergebnisse im Wahlbe-
zirk/Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein 
ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
oder 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 
der Gemeinde die Briefwahlunterlagen (Wahl-
schein, amtliche Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag) beschaffen. 

 
Der hellrote Wahlbrief mit den Stimmzetteln - im 
verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag - 
und dem unterschriebenen Wahlschein ist so 
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rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Stelle zu übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Der 
Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 Kom-
munalwahlgesetz).  

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht wird nach § 107a Absatz 1 des Straf-
gesetzbuches mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch derjenige 
wählt unbefugt, der im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbu-
ches). 

 
Schalksmühle, 01.08.2025 Der Bürgermeister 
 gez. Schönenberg 
 
 
 

 
Stadt Neuenrade 

 
Bekanntmachung 

 
Ersatzbestimmung eines Vertreters 

für den Rat der Stadt Neuenrade 
 
Die Ratsfrau Ruth Orthaus ist am 23.07.2025 verstor-
ben. 
 
Gemäß § 45 des Gesetzes über die Kommunalwah-
len im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahl-
gesetz – KWahlG) tritt als in der Reserveliste be-
nannte Ersatzbewerberin für das verstorbene Rats-
mitglied Frau Renate Buntenbach, Im Wiegei 6, 
58809 Neuenrade, mit Wirkung vom 04.08.2025 in 
den Rat der Stadt Neuenrade ein. 
 
Gegen die Gültigkeit dieser Feststellung können 
 
a) jede/r Wahlberechtigte/r des Wahlgebietes, 
 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung sol-

cher Parteien und Wählergruppen, die an der 
Wahl teilgenommen haben, sowie 

 
c) die Aufsichtsbehörde gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG 

binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung Einspruch erheben. 

 

Der Einspruch ist bei der Stadt Neuenrade – Wahllei-
ter – Rathaus, Alte Burg 1, Zimmer 36, 58809 Neu-
enrade, schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären. 
 
Neuenrade, 06.08.2025 
 
gez. 
Antonius Wiesemann 
Bürgermeister 
 
 
 

 
STADT HALVER 

 
Wahlbekanntmachung der Stadt Halver 

Kommunalwahlen am 14. September 2025 
 
1. Am Sonntag, 14. September 2025, finden die 

Kommunalwahlen statt. 
 

Gewählt werden 
 

- die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 
und die Vertretung (Gemeinderat) der Stadt 
Halver und 

- die Landrätin/der Landrat und die Vertre-
tung (Kreistag) des Märkischen Kreises. 

 
Die Wahlen dauern von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Halver ist in 17 allgemeine Wahlbe-

zirke eingeteilt. Die Wahlbezirke entsprechen 
den Stimmbezirken. 

 
Die 17 allgemeinen Wahlbezirke bilden gleichzei-
tig den Kreiswahlbezirk 20 sowie den Kreis-
wahlbezirk 21 des Wahlgebietes des Märki-
schen Kreises: 
Kreiswahlbezirk 20 
Stadt Halver - Wahlbezirke 011, 012 und 017 so-
wie Gemeinde Schalksmühle - alle Wahlbezirke 
Kreiswahlbezirk 21 
Stadt Halver – Wahlbezirke 001 bis 010 und 
Wahlbezirke 013 bis 016 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahl-
berechtigten in der Zeit vom 4. August bis 24. 
August 2025 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk/Stimmbezirk und der Wahlraum an-
gegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen 
hat. Der Wahlbenachrichtigung ist weiterhin zu 
entnehmen, ob der Wahlraum barrierefrei ist. 

 
3. Es sind vier Briefwahlvorstände gebildet wor-

den. Diese treten zur Vorbereitung der Feststel-
lung des Wahlergebnisses am Wahltag um 13.00 
Uhr, in den Zimmern 6, 12, 21 und 24 des Rat-
hauses, Thomasstraße 18, 58553 Halver, zusam-
men.
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Zu den Räumen der Briefwahlvorstände hat je-
dermann Zutritt. Die Ermittlung der Wahlergeb-
nisse erfolgt in den Wahlbezirken. 

 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-

raum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. 

 
Die Wähler haben sich auf Verlangen über ihre 
Person auszuweisen und haben deshalb einen 
Personalausweis – Unionsbürger einen Iden-
titätsausweis - oder Reisepass mitzubringen. 
Zur Erleichterung des Wahlgeschäftes soll auch 
die Wahlbenachrichtigung mitgebracht wer-
den. 

 
5. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 

Wahlraum bereitgehalten werden. 
 

Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 

a) für die Bürgermeisterwahl: 
altrosa Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck, 

b) für die Gemeinderatswahl: 
lachsfarbener Stimmzettel mit schwarzem 
Aufdruck, 

c) für die Landratswahl: 
hellblauer Stimmzettel mit schwarzem Auf-
druck 

d) für die Kreistagswahl: 
weißer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck. 
 

6. Der Wähler hat für die Bürgermeister- und Ge-
meinderatswahl sowie für die Landrats- und für 
die Kreistagswahl jeweils eine Stimme. 

 
Die Stimme wird abgegeben, indem durch An-
kreuzen oder in anderer Weise kenntlich gemacht 
wird, welchem Bewerber die Stimme gelten soll. 
Eine Stimmabgabe durch einen Vertreter anstelle 
des Wählers ist unzulässig. 

 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Be-
werber 

 
a) für das Amt des Bürgermeisters, 
b) für den Gemeinderat, 
c) für das Amt des Landrats und 
d) für den Kreistag 

 
gekennzeichnet werden. 

 
Die Stimmzettel müssen vom Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem be-
sonderen Nebenraum gekennzeichnet und ein-
zeln so zusammengefaltet werden, dass nicht er-
kannt werden kann, wie er gewählt hat. 
 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder auf-
grund einer Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe 
der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hil-
feleistung ist auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wähler selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Au-
ßerdem ist eine Hilfeleistung unzulässig, die un-
ter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt,

die die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wählers ersetzt oder verändert o-
der wenn ein Interessenskonflikt der Hilfsperson 
besteht. 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung der Wahlergebnisse im Wahlbe-
zirk/Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
8. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an 

der Wahl im Wahlbezirk, für den der Wahlschein 
ausgestellt ist,  

 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen 

Stimmbezirk dieses Wahlbezirks 
oder 

b) durch Briefwahl 
 

teilnehmen. 
 
9. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 

der Stadt Halver die Briefwahlunterlagen (Wahl-
schein, amtliche Stimmzettel, einen amtlichen 
Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag) beschaffen. 

 
Der hellrote Wahlbrief mit den Stimmzetteln (im 
verschlossenen blauen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein ist so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag ange-
gebenen Stelle zu übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen 
Stelle abgegeben werden. 

 
10. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur 

einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch derjenige 
wählt unbefugt, der im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Wahlentscheidung oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigen eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar. (§ 107 a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches) 

 
Halver, 06.08.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
Thienel 
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Amtliche Bekanntmachung 

Stadt Hemer • Hademareplatz 44 • 58675 Hemer 
 

Allgemeinverfügung der Stadt Hemer 
über das Verbot des Konsums von Cannabis 

auf den Hemeraner Herbsttagen 2025 
 
Aufgrund der §§ 1, 3 – 5 und 14 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) vom 13.05.1980 in 
der zurzeit gültigen Fassung – in Verbindung mit § 35 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) erlässt der 
Bürgermeister der Stadt Hemer für den Zeitraum der 
Hemeraner Herbsttage folgende 
 

Allgemeinverfügung 
 
Für die in der Zeit vom 26.09.2025 bis 28.09.2025 
stattfindenden Hemeraner Herbsttage wird folgendes 
angeordnet: 
 
1. Verbot des öffentlichen Konsumierens von 

Cannabis 
Das öffentliche Konsumieren von Cannabis au-
ßerhalb geschlossener Räume ist in den unter a) 
genannten Zeiträumen in dem unter b) genannten 
Bereich untersagt. 

 
a) Zeitlicher Geltungsbereich 

Das Verbot nach Ziffer 1 gilt für folgende Zeit-
räume: 
 
26.09.2025, 15:00 Uhr bis 27.09.2025, 01:30 
Uhr 
27.09.2025, 10:00 Uhr bis 28.09.2025, 01:30 
Uhr 
28.09.2025, 11:00 Uhr bis 28.09.2025, 22:00 
Uhr 

 
b) Räumlicher Geltungsbereich: 

Das Verbot nach Ziffer 1 gilt für folgende Be-
reiche: 

 
- Hauptstraße ab Einmündung Bahnhof-

straße (Alter Markt) bis zur Bräucker-
straße 

- Poststraße 
- Stephanstraße 
- An der Steinert 
- Neuer Markt (Marktplatz) 
- Fläche hinter dem Jugend- und Kultur-

zentrum (JuK) 
- Am Sinnerauwer 
- Parkplatz hinter Hauptstraße 209 

(Türmchenvilla) 
- Parkplatz „An der Steinert“ (Kirmes) 

Die von diesem Verbot betroffene Veranstal-
tungsfläche ist im beiliegenden Lageplan mar-
kiert. Der Plan ist Bestandteil dieser Allge-
meinverfügung. 

 
2. Zwangsmittel 

Für den Fall der Zuwiderhandlung gegen die An-
ordnung aus Ziffer 1 dieser Verfügung wird ein 
Zwangsgeld in Höhe von 150,00 Euro angedroht. 
Bei mehrmaligen Zuwiderhandlungen kann das 
Zwangsgeld angemessen erhöht werden. Ist das 
Zwangsgeld uneinbringlich, kann das zuständige 
Verwaltungsgericht nach § 61 Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (VwVG NRW) in der zurzeit gültigen Fas-
sung auf Antrag der Vollzugsbehörde die Ersatz-
zwangshaft anordnen. 

 
3. Anordnung der sofortigen Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird 
gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung aus Gründen des öffentlichen Interesses 
hiermit angeordnet. Eine etwaige Klage hat daher 
keine aufschiebende Wirkung. 

 
4. Bekanntgabe 

Die Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 
und 4 VwVfG NRW öffentlich bekannt gemacht. 
Sie gilt zwei Wochen nach der Bekanntmachung 
als bekannt gegeben. 

 
Begründung: 
 
Zu Ziffer 1 
Vom 26. bis 28. September finden in diesem Jahr die 
Hemeraner Herbsttage statt. Diese auch über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannte Traditionsveranstal-
tung mit seinen abwechslungsreichen Konzerten und 
Aktionen auf mehreren Bühnen, den mehr als 200 
verschiedenen Ausstellern und Händlern, einer be-
liebten Kirmes und vielen anderen Aktivitäten lockt 
wie jedes Jahr mehrere zehntausend Besucherinnen 
und Besucher in die Hemeraner Innenstadt. Nach 
den Erfahrungen der letzten Jahre rechnet die Stadt 
Hemer als Veranstalter mit etwa 10.000 Personen, 
die sich gleichzeitig auf der eintrittsfreien und frei zu-
gänglichen Veranstaltungsfläche befinden werden. 
Das Publikum wird sich aus Menschen verschiede-
ner Altersgruppen zusammensetzen, insbesondere 
vielen Jugendlichen und Familien mit ihren Kindern. 
 
Rechtsgrundlage für die getroffenen Anordnungen ist 
§ 14 Absatz 1 des Gesetzes über Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG) in der zurzeit geltenden Fassung. Da-
nach können die Ordnungsbehörden die notwendi-
gen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall beste-
hende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung abzuwehren. Das öffentliche Konsumverbot 
von Cannabis während der Herbsttage ist eine not-
wendige Maßnahme in diesem Sinne. 
 
Aufgrund der seit dem 1. April 2024 in Kraft getrete-
nen Legalisierung des Cannabiskonsums in der Öf-
fentlichkeit ist auch mit einem Konsum von Cannabis 
während der Hemeraner Herbsttage zu rechnen. 
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Da für einige Bereiche der großen Veranstaltungsflä-
che kein Ausnahmetatbestand des § 5 Abs. 2 des 
Konsumcannabisgesetzes (KCanG) vorliegt, wäre 
der Konsum von Cannabis hier erlaubt. 
 
Der Gesetzgeber wollte mit den Regelungen des § 5 
KCanG in besonderem Maße dem Kinder- und Ju-
gendschutz Rechnung tragen und jegliche negative 
Vorbildwirkungen und Konsumanreize ausschließen. 
Daher ist gemäß § 5 Absatz 1 KCanG der Konsum 
von Cannabis in unmittelbarer Gegenwart von Min-
derjährigen verboten. Unter „unmittelbarer Gegen-
wart“ ist eine gleichzeitige, vorsätzliche enge körper-
liche Nähe der konsumierenden (volljährigen) Person 
und einem oder mehreren Kindern oder Jugendli-
chen am gleichen Ort oder in unmittelbarer räumli-
cher Nähe zueinander zu verstehen. Der Can-
nabiskonsum in der Öffentlichkeit ist nach § 5 Abs. 2 
KCanG daher auch an Orten und in deren Sichtweite 
verboten, an denen sich Kinder und Jugendliche re-
gelmäßig aufhalten (Schulen, Kinderspielplätze, Kin-
der- und Jugendeinrichtungen und öffentlich zugäng-
liche Sportstätten). 
 
Da das Gesetz jedoch keine Regelungen für öffentli-
che Veranstaltungen vorsieht, die auch von Kindern 
und Jugendlichen besucht wird, besteht die Gefahr, 
dass das gesetzliche Konsumverbot nicht ausreicht, 
um den Schutz für Minderjährige zu gewährleisten. 
 
Nach einem Erlass des zuständigen Landesministe-
riums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 
15.05.2024 ist der Veranstalter von Volksfesten und 
anderen Großveranstaltungen verpflichtet, durch ge-
eignete Maßnahmen sicherzustellen, dass es nicht 
zu Verstößen gegen § 5 Abs. 1 KCanG kommt. 
 
Allein aufgrund der großen Anzahl der Gäste und der 
jederzeit frei zugänglichen Veranstaltungsfläche 
ohne Einlassbeschränkungen, wären Kontrollmaß-
nahmen zur Sicherstellung des v. g. Cannabisver-
bots zu aufwändig und personalintensiv. Das öffent-
liche Cannabiskonsumverbot soll daher mittels Allge-
meinverfügung erwirkt werden. 
 
Vor dem Hintergrund der gewichtigen Aspekte des 
Gesundheits- und Jugendschutzes minderjähriger 
Besucherinnen und Besucher ist das Verbot erforder-
lich und geeignet, die oben aufgezeigten Gefahren 
durch den Cannabiskonsum in dem stark frequentier-
ten Veranstaltungsbereich abzuwehren. 
 
Außerdem ist die Maßnahme angemessen, da die 
Vorteile zum Schutz der Allgemeinheit nicht außer 
Verhältnis zu den Nachteilen einzelner Cannabiskon-
sumenten stehen. Der Kinder- und Jugendschutz ist 
ein wichtiges Rechtsgut, welches mit dem Cannabis-
verbot geschützt wird. Die Erheblichkeit des Eingriffs 
wird durch die zeitliche und räumliche Beschränkung 
der Allgemeinverfügung möglichst geringgehalten, 
so dass die Maßnahme auch verhältnismäßig ist. 
 
Zu Ziffer 2: 
Die Androhung von Zwangsmitteln erfolgt auf der 
Grundlage der §§ 55, 59, 60 und 63 VwVG NRW. 
Demnach kann ein Verwaltungsakt, der auf die Vor-
nahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unter-
lassung gerichtet ist, mit Zwangsmitteln durchgesetzt 

werden, wenn er unanfechtbar ist oder wenn ein 
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat. Bei 
Verstößen gegen das unter Ziffer 1 verfügte Canna-
bisverbot wird auf der Grundlage des § 60 VwVG 
NRW ein Zwangsgeld angedroht. Die Androhung ei-
ner Ersatzvornahme scheidet im vorliegenden Fall 
schon deshalb aus, weil die Einhaltung des Can-
nabisverbotes ausschließlich vom Willen des Ord-
nungspflichtigen abhängt und die damit verbundenen 
Vorgänge von keinem anderen bewirkt werden kön-
nen. Da gemäß § 58 Abs. 3 VwVG NRW der unmit-
telbare Zwang nur angewendet werden darf, wenn 
andere Zwangsmittel nicht zum Ziel führen oder un-
tunlich sind, kann als Zwangsmittel für Verstöße ge-
gen die Ziffer I nur ein Zwangsgeld angedroht wer-
den. Die Höhe des angedrohten Zwangsgeldes ist 
geeignet, den Willen des Pflichtigen zu beugen. Sie 
ist auch verhältnismäßig (§ 58 VwVG), weil die Höhe 
des angedrohten Zwangsgeldes in einem angemes-
senen Verhältnis zu seinem Zweck steht. Eine Frist 
zur Erfüllung der Verpflichtungen braucht nach den 
Vorgaben des § 63 Abs. 1 S. 2 VwVG nicht bestimmt 
zu werden, da im Wege dieser Allgemeinverfügung 
eine Unterlassung (hier: Unterlassung des Konsums 
von Cannabis in der Öffentlichkeit) erzwungen wer-
den soll. 
 
Zu Ziffer 3 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf 
der Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO) in der zurzeit gültigen Fas-
sung. Sie ist zum Schutze der Allgemeinheit notwen-
dig, da nur so sichergestellt werden kann, dass die 
getroffene Anordnung unmittelbar vollziehbar ist. Das 
besondere Interesse an der sofortigen Vollziehung 
dieser Allgemeinverfügung ergibt sich daraus, dass 
die Beseitigung der bestehenden Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung keinen weiteren 
Aufschub duldet. Die Gefahren für ein so bedeuten-
des Individual-Schutzgut wie die Gesundheit unbetei-
ligter Personen ist so schwerwiegend, dass nicht erst 
der Abschluss eines verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens abgewartet werden kann. Hingegen steht 
das private Interesse an dem öffentlichen Konsum 
von Cannabis außerhalb geschlossener Räume le-
diglich in einem zeitlich begrenzten Rahmen zurück. 
Der persönliche Konsumbedarf kann außerhalb des 
räumlich eingegrenzten Bereiches oder außerhalb 
der zeitlichen Einschränkung befriedigt werden. Das 
Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollzie-
hung der vorgenannten Anordnungen und damit der 
Verhinderung von Gefahren für die Gesundheit und 
den Jugendschutz überwiegt insoweit das eventuelle 
Aufschubinteresse der hiervon Betroffenen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb ei-
nes Monats beim Verwaltungsgericht Arnsberg Klage 
erhoben werden. 
 
Hemer, 31.07.2025 
 
 
gez. 
Christian Schweitzer 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
Bebauungsplan Nr. 450 
„Photovoltaikfreiflächenanlage südlich des Was-
serwerkes Krug von Nidda“ 
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB 
 
Die Stadt Iserlohn beabsichtigt die Öffentlichkeit über 
den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 450 gem. § 3 
Abs. 2 BauGB erneut zu unterrichten und sie so am 
Bauleitplanverfahren zu beteiligen. Die erste Beteili-
gung wurde vom 23.01.2025 bis zum 28.02.2025 
durchgeführt. 
 
Ziel der Planung ist es, die planungsrechtliche 
Grundlage für die Festsetzung eines sonstigen Son-
dergebietes gem. § 11 Abs. 2 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Photovoltaikfreiflächenanlage“ 
zu schaffen. 
 
Der Bebauungsplan steht im Zusammenhang mit der 
13. Änderung des Flächennutzungsplanes Photovol-
taikfreiflächenanlage südlich des Wasserwerkes 
Krug von Nidda. 
 
Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf hat sich der 
Standort der Ausgleichsfläche für den Eingriff verän-
dert, dieser befindet sich nun nicht mehr im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 450 sondern ca. 
320 m weiter südöstlich. Damit verbunden ist die Re-
duzierung des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans Nr. 450 von ca. 2,6 ha auf ca. 1,9 ha. Die 
grundsätzliche Planung zur Errichtung einer PV-An-
lage südlich des Wasserwerkes hat sich nicht verän-
dert und es werden auch keine zusätzlichen Flächen 
für die Aufstellung von Solar-Modulen in Anspruch 
genommen. 
 
Folgende Arten von umweltbezogenen Informatio-
nen sind verfügbar und können während der öffentli-
chen Auslegung eingesehen werden: 
 
- Entwurf des Bebauungsplans Nr. 450 
- Begründung zum Planentwurf 
- Artenschutzprüfung Stufe II 

- Ergebnisse zu Vorkommen und Betroffenheit 
von Vogel- und Fledermausarten 

- Umweltbericht 
- Ergebnisse zur Betroffenheit nachfolgender 

Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt; Fläche; Boden; Wasser; Luft und 
Klima; Landschaft; Mensch und menschliche 
Gesundheit; Kultur und Sachgüter 

- Stellungnahme des Märkischen Kreises 
- Untere Immissionsschutzbehörde mit Hinwei-

sen zur Untersuchung von möglichen 
Lichtimmissionen 

- Untere Naturschutzbehörde mit Hinweisen 
zur Anpassung der Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung 

Die Einsichtnahme und die Abgabe von Stellung-
nahmen sind in der Zeit vom 21.08.2025 bis zum 
21.09.2025 möglich unter: 
 
https://www.iserlohn.de/wirtschaft-stadtentwick-
lung/bebauungsplaene/aktuelle-stadtplanung-und-
buergerbeteiligung 
 
Stellungnahmen können außerdem schriftlich oder 
zur Niederschrift oder per E-Mail unter der Adresse: 
bauleitplanung@iserlohn.de vorgebracht werden. 
Über die vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet 
der Rat der Stadt Iserlohn. 
 
Der Planentwurf liegt zusätzlich zur Veröffentlichung 
im Internet im gleichen Zeitraum im Stadthaus Böm-
berg, Bömbergring 37, 58636 Iserlohn (eine telefoni-
sche Terminvereinbarung ist zu empfehlen, Herr Hin-
richs, Tel. 02371-217/2352) aus. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist abgegeben werden 
können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Iserlohn, den 11.08.2025 
 
 
gez. 
Michael Joithe 
Bürgermeister 
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Amtliche Bekanntmachung 
 
13. Flächennutzungsplanänderung 
„Photovoltaikfreiflächenanlage südlich des Was-
serwerkes Krug von Nidda“ 
Erneute Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 2 BauGB 
 
Die Stadt Iserlohn beabsichtigt die Öffentlichkeit über 
den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 450 gem. § 3 
Abs. 2 BauGB erneut zu unterrichten und sie so am 
Bauleitplanverfahren zu beteiligen. Die erste Beteili-
gung wurde vom 23.01.2025 bis zum 28.02.2025 
durchgeführt. 
 
Ziel der Planung ist die Darstellung eines Sonderge-
biets im Ortsteil Wermingsen mit der Zweckbestim-
mung „Photovoltaikfreiflächenanlage“. 
 
Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt 
Iserlohn stellt den Planbereich als Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Die Darstellung stimmt somit 
nicht mehr mit der geplanten Nutzung überein. Im 
Rahmen der 13. Änderung des Flächennutzungspla-
nes wird die Fläche für die Landwirtschaft in ein sons-
tiges Sondergebiet (SO) mit Zweckbestimmung 
„Photovoltaikfreiflächenanlage“ geändert. Die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallel-
verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 
450 „Photovoltaikfreiflächenanlage südlich des Was-
serwerkes Krug von Nidda“. 
 
Gegenüber dem ursprünglichen Entwurf hat sich der 
Standort der Ausgleichsfläche für den Eingriff verän-
dert, dieser befindet sich nun nicht mehr im Geltungs-
bereich des Bebauungsplans Nr. 450 sondern ca. 
320 m weiter südöstlich. Damit verbunden ist die Re-
duzierung des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans Nr. 450 von ca. 2,6 ha auf ca. 1,9 ha. Die 
grundsätzliche Planung zur Errichtung einer PV-An-
lage südlich des Wasserwerkes hat sich nicht verän-
dert und es werden auch keine zusätzlichen Flächen 
für die Aufstellung von Solar-Modulen in Anspruch 
genommen. 
 
Folgende Arten von umweltbezogenen Informatio-
nen sind verfügbar und können während der öffentli-
chen Auslegung eingesehen werden: 
 
- Entwurf der 13. FNP-Änderung 
- Begründung zum Planentwurf 
- Umweltbericht 

- Ergebnisse zur Betroffenheit nachfolgender 
Schutzgüter: Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt; Fläche; Boden; Wasser; Luft und 
Klima; Landschaft; Mensch und menschliche 
Gesundheit; Kultur und Sachgüter 

- Stellungnahme des Märkischen Kreises 
- Untere Immissionsschutzbehörde mit Hinwei-

sen zur Untersuchung von möglichen 
Lichtimmissionen

 
- Untere Naturschutzbehörde mit Hinweisen 

zur Anpassung der Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung 

 
Die Einsichtnahme und die Abgabe von Stellung-
nahmen ist in der Zeit vom 21.08.2025 bis zum 
21.09.2025 möglich unter: 
 
https://www.iserlohn.de/wirtschaft-stadtentwick-
lung/bebauungsplaene/aktuelle-stadtplanung-und-
buergerbeteiligung 
 
Stellungnahmen können außerdem schriftlich oder 
zur Niederschrift oder per E-Mail unter der Adresse: 
bauleitplanung@iserlohn.de vorgebracht werden. 
Über die vorgebrachten Stellungnahmen entscheidet 
der Rat der Stadt Iserlohn. 
 
Der Planentwurf liegt zusätzlich zur Veröffentlichung 
im Internet im gleichen Zeitraum im Stadthaus Böm-
bergring, Bömbergring 37, 58636 Iserlohn (eine tele-
fonische Terminvereinbarung ist zu empfehlen, Herr 
Hinrichs, Tel. 02371-217/2352) 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
während der Auslegungsfrist abgegeben werden 
können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stel-
lungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Iserlohn, den 11.08.2025 
 
 
gez. 
Michael Joithe 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Stadt Plettenberg 
 

Über das Recht zur Einsichtnahme in das 
Wählerverzeichnis und Erteilung von 

Wahlscheinen für die Kommunalwahlen 
am 14.09.2025 

 
1. Das Wählerverzeichnis der Stadt Plettenberg für 

die Kommunalwahlen (Wahl des Landrates des 
Märkischen Kreises, Wahl des Kreistages des 
Märkischen Kreises, Wahl des Bürgermeisters 
der Stadt Plettenberg und Wahl der Vertretung 
der Stadt Plettenberg) am 14.09.2025 für die 
Wahlbezirke der Stadt Plettenberg wird in der Zeit 
vom 25.08.2025 bis 29.08.2025 während der all-
gemeinen Öffnungszeiten im Rathaus, Grü-
nestr.12, Zimmer 110, 58840 Plettenberg, für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehal-
ten. Jede/r Wahlberechtigte/r kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu ihrer/seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. 
 
Sofern eine/r Wahlberechtigte/r die Richtigkeit o-
der Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die eine Auskunftssperre nach dem Mel-
derecht besteht. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, 
spätestens am 29.08.2025 bis 12.00 Uhr, beim 
Bürgermeister der Stadt Plettenberg, Grü-
nestraße 12, Wahlamt, Einspruch einlegen. Der 
Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung 
zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
24.08.2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn sie/er nicht Gefahr laufen will, dass sie/er 
ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in 

ihrem/seinem Wahlbezirk durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbe-
zirks oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1. jede/r in das Wählerverzeichnis eingetra-

gene Wahlberechtigte, 
5.2. ein/e nicht in das Wählerverzeichnis einge-

tragene/r Wahlberechtigte/r, 
a) wenn sie/er nachweist, dass sie/er ohne 

ihr/sein Verschulden die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 
29.08.2025) versäumt hat, 

b) wenn sie/er aus einem von ihr/ihm nicht 
zu vertretendem Grund nicht in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen wor-
den ist, 

c) wenn ihre/seine Berechtigung zur Teil-
nahme an der Wahl erst nach der Ein-
spruchsfrist entstanden ist oder sich her-
ausstellt. 

6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeich-
nis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
12.09.2025, 15.00 Uhr, bei der Stadtverwaltung 
Plettenberg, Rathaus, Grünestr. 12, mündlich o-
der schriftlich. Die Schriftform gilt auch durch Te-
lefax, E-Mail oder durch sonstige dokumentier-
bare Übermittlung in elektronischer Form als ge-
wahrt. Der Wahlschein kann auch über die Home-
page der Stadt Plettenberg beantragt werden. 
Eine fernmündliche Antragstellung ist jedoch 
unzulässig. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihr/ihm der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist oder sie/er ihn verloren hat, kann 
ihr/ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-
staben a) bis c) angegebenen Gründen den An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  

 
Wer den Antrag für eine/n andere/n stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass sie/er dazu berechtigt ist.  

 
Wird der Wahlschein versagt, so kann dagegen 
beim Bürgermeister der Stadt Plettenberg, Wahl-
amt, schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch 
eingelegt werden.  

 
7. Die/Der Wahlberechtigte erhält mit dem gemein-

samen Wahlschein für die Gemeinde- und Kreis-
wahlen zugleich 
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a) je einen amtlichen Stimmzettel für 
 die Landratswahl (hellblau),  
 die Kreistagswahl (altweiß), 
 die Bürgermeisterwahl (grün) und  
 die Wahl für die Vertretung der Stadt Plet-

tenberg (hellrot), 
b) den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen 

blauen Stimmzettelumschlag, 
c) den amtlichen roten Wahlbriefumschlag und 
d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
An eine andere Person als der/den Wahlberech-
tigten persönlich werden Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen nur ausgehändigt, wenn die 
Empfangsberechtigung durch schriftliche Voll-
macht nachgewiesen wird. Die bevollmächtigte 
Person darf nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertreten; dies hat sie der Stadt Plettenberg vor 
Entgegennahme der Unterlagen schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen. 

 
8. Wer durch Briefwahl wählt, 

 kennzeichnet persönlich die Stimmzettel (hell-
blau, altweiß, grün, hellrot), legt sie in den 
amtlichen (blauen) Stimmzettelumschlag und 
verschließt diesen, 

 unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorge-
druckte Versicherung an Eides statt zur Brief-
wahl unter Angabe des Datums, 

 steckt den unterschriebenen Wahlschein und 
den verschlossenen amtlichen (blauen) 
Stimmzettelumschlag in den amtlichen (roten) 
Wahlbriefumschlag, 

 verschließt den (roten) Wahlbriefumschlag 
und 

 übersendet den (roten) Wahlbrief an den Bür-
germeister. 

 
Wähler/innen, die des Lesens unkundig oder we-
gen einer körperlichen Beeinträchtigung gehin-
dert sind, die Stimmzettel zu kennzeichnen oder 
in die jeweiligen Stimmzettelumschläge bzw. in 
die jeweiligen Wahlbrieumschläge zu legen und 
diese zu verschließe, können sich der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Diese Hilfsperson hat 
auf dem jeweiligen Wahlschein durch Unter-
schreiben der „Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl“ zu bestätigen, dass sie die Stimmzettel 
gemäß dem erklärten Willen der/des Wähle-
rin/Wählers gekennzeichnet hat. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 
Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in den 
Wahlbrief mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen 
Post AG ohne besondere Versendungsform un-
entgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 
 

 
9. Für Fragen und Auskünfte steht das Wahlamt im 

Rathaus, Grünestr. 12, Zimmer 110, 58840 Plet-
tenberg, zur Verfügung: 
 
Telefon: 02391/923-189 
E-Mail: Wahlamt@plettenberg.de 
Fax: 02391/923-128 

 
Plettenberg, den 07.08.2025 
 
 
gez. Steinhoff 
stellv. Wahlleiter 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Altena (Westf.) 
 

24. Sitzung des Hauptausschusses 
der Stadt Altena (Westf.) 

 
am Montag, den 18.08.2025, 17:00 Uhr 

im großen Sitzungssaal, Zi. 62, Rathaus, 
Lüdenscheider Str. 22, 58762 Altena (Westf.). 

 
T a g e s o r d n u n g : 
 

 I. Öffentlicher Teil 
 

1. Genehmigung der Niederschrift des Haupt-
ausschusses vom 16.06.2025 

 
2. Wiederaufbauplanung für die kommunale öf-

fentliche Infrastruktur nach der Starkregen-
katastrophe im Juli 2021; 
hier: Sachstandsbericht 2. Quartal 2025 
 (mdl. Bericht der Projektsteuerung) 

 
3. Wiederaufbauplan für die kommunale öffent-

liche Infrastruktur nach der Starkregenkata-
strophe im Juli 2021; 
hier: Einreichung des Änderungsantrages 
 zum Wiederaufbauplan (ÄA-WAP) 

 
4. Über- und außerplanmäßige Ausgaben gem. 

§ 83 GO NW 
hier: Zustimmung des Kämmerers zu den 
 über- und außerplanmäßigen Aufwen- 
 dungen und Auszahlungen gem. § 83 
 Abs. 1 Satz 3 GO NW 

 
5. Mitteilungen 

 
6. Anfragen 
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 II. Nichtöffentlicher Teil 
 

1. Genehmigung der Niederschrift des Haupt-
ausschusses vom 16.06.2025 

 
2. Mitteilungen 

 
3. Auftragsvergabe Wiederaufbauplan 

 
4. Vergabeangelegenheit 

 
5. Vergabeangelegenheit 

 
6. Anfragen 

 
Altena (Westf.) 05.08.2025 
 
 
gez. 
Stefan Kemper 
Allgemeiner Vertreter 
 
 
 

 
 

Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 

über das Recht auf Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen für die Wahl des 
Integrationsrates in der Stadt Lüdenscheid 

am 14. September 2025 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Integrati-

onsrates in der Stadt Lüdenscheid wird in der Zeit 
vom 25. bis zum 29. August 2025 während der 
Öffnungszeiten (Montag und Donnerstag von 
08:30 Uhr bis 17:30 Uhr und Dienstag, Mittwoch 
und Freitag von 08:30 Uhr bis 13 Uhr) im Wahl-
amt der Stadt Lüdenscheid, Rathaus II (ehe-
maliges Telekomgebäude), Zimmer 1, Rat-
hausplatz 2 b, 58507 Lüdenscheid für Wahlbe-
rechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer/seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. 
 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder einen Wahlschein für 
die Wahl des Integrationsrates hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-

vollständig hält, kann während der Einsichtsfrist, 
spätestens am 29. August 2025 bis 13 Uhr, im 
Wahlamt der Stadt Lüdenscheid, Rathaus II (ehe-
maliges Telekomgebäude), Zimmer 1, Rathaus-
platz 2b, 58507 Lüdenscheid, Einspruch einle-
gen. Der Einspruch kann schriftlich oder zur Nie-
derschrift eingelegt werden. Soweit die behaup-
teten Tatsachen nicht offenkundig sind, sind die 
erforderlichen Beweismittel beizubringen oder 
anzugeben. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
24. August 2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
Die Benachrichtigungen enthalten auf der Rück-
seite einen Vordruck für einen Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheins für die Integrationsrats-
wahl. In der Wahlbenachrichtigung sind der 
Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Bar-
rierefrei zugängliche Wahlräume sind mit dem 
Hinweis „barrierefrei“ gekennzeichnet. Ein Ver-
zeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahl-
räume liegt im Wahlamt der Stadt Lüdenscheid, 
Rathaus II (ehemaliges Telekomgebäude), Zim-
mer 1, Rathausplatz 2 b, 58507 Lüdenscheid 
während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme 
aus. Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrich-
tigung erhalten haben, aber glauben, wahlbe-
rechtigt zu sein, müssen Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Ge-
fahr laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu 
können. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein für die Wahl des Integrati-

onsrates hat, kann an der Wahl in seinem Wahl-
bezirk (Stadtgebiet Lüdenscheid) in einem belie-
bigen Stimmbezirk des Wahlbezirks oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

 
5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahl-

unterlagen 
 

 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte. 

 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte, 

 
a. wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr 

Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis bis zum 
24. August oder die Einspruchsfrist bis 
zum 29. August 2025 versäumt haben, 

b. wenn das Recht auf Teilnahme an den 
Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist 
oder der Einspruchsfrist entstanden ist, 
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c. wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfah-
ren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 
Für die Wahl des Integrationsrates werden nicht 
in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte noch bis zum 16. Tag vor der Wahl (29. 
August 2025) von Amts wegen in das Wählerver-
zeichnis eingetragen, wenn sich ihre Wahlbe-
rechtigung bis zu diesem Tag durch Eintragung in 
das Melderegister herausstellt. Wahlscheine kön-
nen mündlich, schriftlich oder elektronisch bean-
tragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Te-
lefax oder E-Mail gewahrt. Ein telefonisch gestell-
ter Antrag ist unzulässig. 

 
Wahlscheine können von Wahlberechtigten be-
antragt werden, die  

 
 in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 

bis zum 12. September, 15:00 Uhr und im Fall 
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, 
dass ihnen die beantragten Wahlscheine 
nicht zugegangen sind, können bis zum Tag 
vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine 
beantragen. 

 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, aber aus den oben unter a. bis c. ge-
nannten Gründen Wahlscheine erhalten kön-
nen, bis zum Wahltag 15:00 Uhr. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte 
Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die bevollmächtigte Per-
son hat sich auf Verlangen auszuweisen. 

 
6. Für die Wahl des Integrationsrates erhalten die 

Wahlberechtigten mit dem orangen Wahlschein 
 

 einen amtlichen Stimmzettel (orange) 
 einen amtlichen grauen Stimmzettelumschlag 
 einen amtlichen orangen Wahlbriefumschlag, 

auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, aufgedruckt ist und  

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahl-
unterlagen für eine andere Person ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt. Das hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. 
 
 

Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert ist, können sich zur Stimmab-
gabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollen-
det haben. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer von der/dem Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der/des Wahlberech-
tigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat. Blinde oder 
sehbehinderte Wähler/innen können sich zur 
Kennzeichnung des Stimmzettels auch einer 
Stimmzettelschablone bedienen. 

 
Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in die 
Wahlbriefe mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag, 14. September 2025 bis 16:00 Uhr ein-
geht. 

 
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den 
Wahlen nicht berücksichtigt. 

 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den Merk-
blättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahl-
unterlagen übersandt werden zu entnehmen. 

 
Der orange Wahlbrief für die Wahl des Integrati-
onsrates, wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von der Deutschen Post AG unent-
geltlich befördert. Der Wahlbrief kann auch bei 
den auf den Wahlbriefen angegebenen Stellen 
abgegeben werden. 

 
Bei persönlicher Abholung der Briefwahlunterla-
gen im Wahlamt der Stadt Lüdenscheid, Rathaus 
II (ehemaliges Telekomgebäude), Zimmer 1, Rat-
hausplatz 2 b, 58507 Lüdenscheid besteht die 
Möglichkeit, das Wahlrecht in Form von Briefwahl 
direkt an Ort und Stelle auszuüben. 

 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de eingesehen werden. 
 
Lüdenscheid, den 08.08.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Sebastian Wagemeyer 
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Bekanntmachung der Stadt Lüdenscheid 
 

über das Recht auf Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 

von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen 
in der Stadt Lüdenscheid 
am 14. September 2025 

 
1. Das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen 

in der Stadt Lüdenscheid wird in der Zeit vom 25. 
bis zum 29. August 2025 während der Öffnungs-
zeiten (Montag und Donnerstag von 08:30 Uhr bis 
17:30 Uhr und Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 08:30 Uhr bis 13 Uhr) im Wahlamt der Stadt 
Lüdenscheid, Rathaus II (ehemaliges Tele-
komgebäude), Zimmer 1, Rathausplatz 2 b, 
58507 Lüdenscheid für Wahlberechtigte zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. 

 
Jede/r Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu ihrer/seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat sie/er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-

vollständig hält, kann während der oben genann-
ten Einsichtsfrist, spätestens am 29. August 
2025 bis 13 Uhr, im Wahlamt der Stadt Lüden-
scheid, Rathaus II (ehemaliges Telekomge-
bäude), Zimmer 1, Rathausplatz 2 b, 58507 Lü-
denscheid, Einspruch einlegen. Der Einspruch 
kann schriftlich oder zur Niederschrift eingelegt 
werden. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht 
offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweis-
mittel beizubringen oder anzugeben. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
24. August 2025 eine Wahlbenachrichtigung für 
die Kommunalwahlen sowie für eine gegebenen-
falls erforderlich werdende Stichwahl für die Bür-
germeisterwahl und / oder Landratswahl, auf der 
kenntlich gemacht ist, für welche der Wahlen die 
Wahlberechtigung besteht. Die Benachrichtigun-
gen enthalten auf der Rückseite einen Vordruck 
 

für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins 
für die Kommunalwahlen. In der Wahlbenachrich-
tigung sind der Stimmbezirk und der Wahlraum 
angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wäh-
len haben. Barrierefrei zugängliche Wahlräume 
sind mit dem Hinweis „barrierefrei“ gekennzeich-
net. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen 
Wahlräume liegt im Wahlamt der Stadt Lüden-
scheid, Rathaus II (ehemaliges Telekomge-
bäude), Zimmer 1, Rathausplatz 2 b, 58507 Lü-
denscheid während der Öffnungszeiten zur Ein-
sichtnahme aus. 

 
Wahlberechtigte, die keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten haben, aber glauben, wahlberech-
tigt zu sein, müssen Einspruch gegen das Wäh-
lerverzeichnis einlegen, wenn sie nicht Gefahr 
laufen wollen, ihr Wahlrecht nicht ausüben zu 
können. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in 
das Wählerverzeichnis eingetragen werden und 
die bereits einen Wahlschein beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen 

hat, kann an der Wahl in seinem Wahlbezirk 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimm-
bezirk des Wahlbezirks oder durch Briefwahl teil-
nehmen. 

 
5. Auf Antrag erhalten Wahlscheine und Briefwahl-

unterlagen 
 

 in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahl-
berechtigte. 

 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte, 

 
a. wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr 

Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis bis zum 
24. August oder die Einspruchsfrist bis 
zum 29. August 2025 versäumt haben, 

b. wenn das Recht auf Teilnahme an den 
Wahlen erst nach Ablauf der Antragsfrist 
oder der Einspruchsfrist entstanden ist, 

c. wenn das Wahlrecht im Einspruchsverfah-
ren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde-
behörde gelangt ist. 

 
Für die Kommunalwahlen werden nicht in das 
Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
noch bis zum 16. Tag vor der Wahl (29. August 
2025) von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen, wenn sich ihre Wahlberechtigung 
bis zu diesem Tag durch Eintragung in das Mel-
deregister herausstellt. 
Wahlscheine können mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. Die Schriftform 
gilt auch durch Telefax oder E-Mail gewahrt. Ein 
telefonisch gestellter Antrag ist unzulässig. 

 
Wahlscheine können von Wahlberechtigten be-
antragt werden, die 
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 in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
bis zum 12. September, 15:00 Uhr und im Fall 
nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr. 
Wahlberechtigte, die glaubhaft versichern, 
dass ihnen die beantragten Wahlscheine 
nicht zugegangen sind, können bis zum Tag 
vor der Wahl, 12:00 Uhr, neue Wahlscheine 
beantragen. 

 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, aber aus den oben unter a. bis c. ge-
nannten Gründen Wahlscheine erhalten kön-
nen, bis zum Wahltag 15:00 Uhr. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er dazu berechtigt ist. Behinderte 
Wahlberechtigte können sich der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die bevollmächtigte Per-
son hat sich auf Verlangen auszuweisen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhalten die Wahlberechtig-

ten zu den Kreis- und Gemeindewahlen (Land-
rats-, Kreistags-, Bürgermeister- und Ratswahl) 

 
 je einen amtlichen Stimmzettel für die Land-

ratswahl (hellblau), die Kreistagswahl (alt-
weiß), die Bürgermeisterwahl (rosa) und die 
Ratswahl (grün) 

 den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen 
blauen Stimmzettelumschlag 

 einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf 
dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, aufgedruckt ist und  

 ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 

Die Abholung von Wahlscheinen und Briefwahl-
unterlagen für eine andere Person ist nur mög-
lich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme 
der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachgewiesen wird und die bevoll-
mächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt. Das hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. 

 
Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert sind, können sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von den Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der Wahlberechtigten ersetzt oder verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsper-
son besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhal-
tung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der 
Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat. Blinde oder sehbehinderte Wähler/in-
nen können sich zur Kennzeichnung des Stimm-
zettels auch einer Stimmzettelschablone bedie-
nen.

Bei der Briefwahl muss die/der Wähler/in die 
Wahlbriefe mit den Stimmzetteln und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief für die Kommunal-
wahlen dort spätestens am Wahltag, 14. Septem-
ber 2025 bis 16:00 Uhr eingeht. 

 
Später eingehende Wahlbriefe werden bei den 
Wahlen nicht berücksichtigt.  
 
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind den Merk-
blättern für die Briefwahl, die mit den Briefwahl-
unterlagen übersandt werden zu entnehmen.  
 
Der rote Wahlbrief für die Kommunalwahlen, wird 
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief kann auch bei den auf den Wahl-
briefen angegebenen Stellen abgegeben werden.  
 
Bei persönlicher Abholung der Briefwahlunterla-
gen im Wahlamt der Stadt Lüdenscheid, Rathaus 
II (ehemaliges Telekomgebäude), Zimmer 1, Rat-
hausplatz 2 b, 58507 Lüdenscheid besteht die 
Möglichkeit, das Wahlrecht in Form von Briefwahl 
direkt an Ort und Stelle auszuüben.  
 

Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.luedenscheid.de eingesehen werden. 
 
Lüdenscheid, den 08.08.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Sebastian Wagemeyer 
 
 
 

 
 

Kommunalwahlen am 14.09.2025 
Wahlbekanntmachung 

 
Am Sonntag, 14.09.2025, finden in Nordrhein-West-
falen die Kommunalwahlen statt. 
 
In Kierspe werden gewählt 

 die Landrätin/der Landrat und die Vertretung 
des Märkischen Kreises (Kreistag) sowie 

 der Bürgermeister und die Vertretung der 
Stadt Kierspe (Gemeinderat). 
 

1. Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Kierspe ist in 17 Wahlbezirke einge-

teilt. 
Diese bilden gleichzeitig den Kreiswahlbezirk 30 
sowie den Kreiswahlbezirk 31 des Wahlgebietes 
des Märkischen Kreises: 
Kreiswahlbezirk 30 
Stadt Kierspe - Wahlbezirke 05 bis 17 
Kreiswahlbezirk 31 
Stadt Kierspe - Wahlbezirke 01 bis 04 
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3. In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberech-
tigten in der Zeit vom 04. August bis zum 24. Au-
gust 2025 übersandt werden, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem die/der 
Wahlberechtigte zu wählen hat. Alle Wahlräume 
sind barrierefrei.  

 
4. Die Briefwahlvorstände treten am Wahltag zur 

Vorbereitung der Feststellung des Wahlergebnis-
ses um 13. 00 Uhr im Rathaus, Springerweg 21, 
58566 Kierspe, zusammen. Die Räume der Brief-
wahlvorstände sind für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Die Ermittlung der Wahlergebnisse erfolgt in 
den jeweiligen Wahlbezirken. 

 
5. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem 

Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 

 

Die Wählerinnen und Wähler haben sich auf Ver-
langen über ihre Person auszuweisen. Daher ist 
der Personalausweis oder der Reisepass mit-
zubringen. Weiterhin soll die Wahlbenachrichti-
gung mitgebracht werden. 

 
6. Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im 

Wahlraum bereitgehalten werden. Die Wählerin-
nen und Wähler erhalten bei Betreten des Wahl-
raums für jede Wahl zu der sie wahlberechtigt 
sind, einen amtlichen Stimmzettel. 

 
Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
 
a) für die Landratswahl: 

hellblauer Stimmzettel mit schwarzem Auf-
druck, 

b) für die Kreistagswahl: 
weißer Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck, 

c) für die Bürgermeisterwahl: 
rosa Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
und 

d) für die Gemeinderatswahl: 
gelber Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck. 

 
Die Wählerinnen und Wähler haben für die Land-
rats- und die Kreistagswahl sowie für die Bürger-
meister- und die Gemeinderatswahl jeweils eine 
Stimme. 
 
Die wahlberechtigte Person gibt ihre Stimme in 
der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Bewerber oder welcher Bewer-
berin sie gelten soll. 
 
Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Be-
werber bzw. eine Bewerberin 
a) für das Amt des Landrats, 
b) für den Kreistag 
c) für das Amt des Bürgermeisters und 
d) für die Vertretung (Gemeinderat) der Stadt 

Kierspe, 
gekennzeichnet werden. 
 

Eine Stimmabgabe durch einen Vertreter/eine 
Vertreterin anstelle der Wählerin oder des Wäh-
lers ist unzulässig. 
 
Die Stimmzettel müssen von den Wählerinnen 
und Wählern in der Wahlkabine des Wahlraums 
oder in einem besonderen Nebenraum gekenn-
zeichnet und einzeln so gefaltet werden, dass 
nicht erkannt werden kann, wie gewählt worden 
ist. 
 
Für Wählende, die des Lesens unkundig oder 
aufgrund einer Behinderung an der Abgabe ihrer 
Stimme gehindert sind, können sich zur Stimm-
abgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wählenden Person 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt. Eine Hilfeleistung ist unzuläs-
sig, die unter missbräuchlicher Einflussnahme er-
folgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder 
die Entscheidung des Wählenden ersetzt, verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfe-
person besteht. 

 
7. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 

Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind 
öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes mög-
lich ist. 

 
8. Wahlberechtigte mit Wahlschein 
 

Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 
durch Stimmabgabe nur in dem Wahlbezirk, für 
den der Wahlschein ausgestellt ist oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 

 
9. Briefwahl 
 
9.1. Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 

der Stadt Kierspe die folgenden Unterlagen be-
schaffen: 
 einen amtlichen Wahlschein, 
 einen amtlichen hellblauen Stimmzettel für 

die Landratswahl, 
 einen amtlichen weißen Stimmzettel für die 

Kreistagswahl, 
 einen amtlichen rosa Stimmzettel für die 

Bürgermeisterwahl, 
 einen amtlichen gelben Stimmzettel für die 

Gemeinderatswahl,  
 einen amtlichen blauen Stimmzettelum-

schlag und 
 einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, 

auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 
zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 
 

9.2. Der rote Wahlbrief mit den Stimmzetteln (in 
dem verschlossenen Stimmzettelumschlag) 
und dem unterschriebenen Wahlschein ist so 
rechtzeitig an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle zu übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. 
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Später eingehende Wahlbriefe werden bei den 
Wahlen nicht berücksichtigt. 
 
Die Wahlbriefe können auch bei der auf dem 
Umschlag genannten Stelle abgegeben wer-
den. 

 
10. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht 

nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Er-
gebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch derje-
nige/diejenige wählt unbefugt, der/die im Rahmen 
zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentschei-
dung oder ohne eine geäußerte Wahlentschei-
dung der wahlberechtigen Person eine Stimme 
abgibt. Auch der Versuch ist strafbar. (§ 107 a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches) 

 
Kierspe, den 08.08.2025 
 
 
gez. 
Olaf Stelse 
Bürgermeister 
 
 
 
Diese Bekanntmachung kann auch über das Internet, 
Homepage der Stadt Kierspe, unter www.kierspe.de 
(Rathaus > Verwaltung > Bekanntmachungen) ein-
gesehen werden. 
 

 
Stadt Neuenrade 

 
Bekanntmachung 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

über die Benennung eines neuen Bewerbers 
im Rahmen des Verfahrens der Nachwahl für die 

Vertretung der Stadt Neuenrade zur 
Kommunalwahl 2025 im Wahlbezirk 4 

Stadtgalerie/Festsaal Hönnequellschule 
 
Bezugnehmend auf die beiden öffentlichen Bekannt-
machungen des Wahlleiters der Stadt Neuenrade 
vom 24. und 28.07.2025 zur Absage der Wahl im 
Wahlbezirk 4 auf Grund des Todes einer Bewerberin 
und der Bekanntgabe zum Termin der Nachwahl und 
dem damit verbundenen Verfahren, gebe ich hiermit 
bekannt, dass die Freie Wählergemeinschaft Neuen-
rade (FWG) folgenden Bewerber für die Nachwahl 
der Vertretung der Stadt Neuenrade am 14.09.2025 
für den Wahlbezirk 4 benannt hat: 
 
Name, Vornamen: Buntenbach, Bernd Karl Michael 
E-Mail: bubabitter@t-online.de 
Beruf: Apotheker im Ruhestand 
Geburtsjahr: 1947 
Geburtsort: Neuenrade 
PLZ, Wohnort: 58809 Neuenrade 
 
Neuenrade, 08.08.2025 
 
 
gez. 
Antonius Wiesemann 
Wahlleiter 
 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auf der 
Homepage der Stadt Neuenrade unter www.neuen-
rade.de aufgerufen werden. 
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Anlage: Höhe der Aufwandsentschädigung 1122



 

Vereinigte Sparkasse im MK Volksbank in Südwestfalen eG

IBAN DE02 4585 1020 0071 0002 02 IBAN DE33 4476 1534 2002 7008 00

BIC WELADED1PLB BIC GENODEM1NRD

USt-ID-Nr. DE123840517
 

Auftragsbestätigung

Projekt:  Kehrdienst für die Stadtwerke Neuenrade AÖR in der Stadt Neuenrade

                     Straßenreinigung mit der Großkehrmaschine 

Pos.1)  1 Stück       An-und Abfahrt pro Reinigungstag                    165,75 €                                  165,75€
                                                                 

Pos.2)  1 Stück      Kehrkilometer (1 Kilometer)                                  24,20 €                                    24,20€

Der Straßenkehrricht wird zum Bringhof der Stadt Neuenrade verbracht. Die Entsorgung des
Kehrichts erfolgt durch die Stadtwerke Neuenrade AÖR.

Mit freundlichen Gruß
Im Auftrag: 

(Denker)

Stadt
Plettenberg
Der Bürgermeister

Stadtwerke Neuenrade AÖR

Bahnhofstraße 57

58809 Neuenrade

Grünestraße 13

58840 Plettenberg

     

Stadt Plettenberg · Postfach 1560 und 1580 · 58815 Plettenberg Grünestraße 12 - 58840 Plettenberg
Telefon: 02391/923-0 Fax: 02391/923-128
E-Mail: post@plettenberg.de

FG Hoch- und Tiefbau
Auskunft: Herr Denker
Durchwahl: 305 Zimmer:      
E-Mail: a.denker@plettenberg.de
Aktenzeichen:       
Plettenberg:  18. November 2024

1123



 

 

Sparkasse Lüdenscheid                                       Stadtsparkasse Iserlohn                              Elektronische Kommunikation 

Konto 42 . BLZ: 458500 05                                 Konto Nr. 20206 BLZ: 445 500 45               http://www.maerkischer- 

IBAN: DE89 4585 0005 0000 0000 42              IBAN: DE51 4455 0045 0000 0202 06        kreis.de/kontakt.php 

BIC: WELADED1LSD                                            BIC: WELADED1lSL                                       

 

 
  

G e n e h m i g u n g 

 

 

Gemäß § 24 Abs. 2 in Verbindung mit § 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschafts-

arbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV NRW, S. 621 / SGV NRW 202), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV NRW, S. 618), genehmige ich die von der 

Stadt Plettenberg und der Stadt Neuenrade am 30.07.2025 geschlossene öffentlich-rechtliche 

Vereinbarung über die interkommunale Kooperation im Bereich der kommunalen Straßenreini-

gung.  

 

 

In Vertretung 

 

 

 

Dienstel-Kümper 

Kreisdirektorin 

 

 

 

                         Recht/Kommunalaufsicht 
 

                         Frau Einhaus 

                         Zimmer 114 

                         Durchwahl: (02351) 966-6129 

                         Telefax: (02351) 966-6954 

                         E-Mail: K.Einhaus@maerkischer-kreis.de 

                         Zentrale: (02351) 966-60 

                         www.maerkischer-kreis.de 
 

                         Sprechzeiten 

 montags bis freitags 8.30-12.00 Uhr 

 donnerstags zusätzlich 13.30-15.30 Uhr 
 

                         Aktenzeichen: 42/15.12.02-0036/0001 

08. August 2025 

 
MÄRKISCHER KREIS · Heedfelder Str. 45 · 58509 Lüdenscheid 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zwischen der Stadt Plettenberg und der Stadt Neu-
enrade über die interkommunale Kooperation im Be-
reich der kommunalen Straßenreinigung vom 
30.07.2025 und ihre Genehmigung werden hiermit 
gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621 / 
SGV NRW 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10. Juli 2025 (GV NRW, S. 618), öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Der Landrat 
als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
- Lüdenscheid – 
 
 
In Vertretung Lüdenscheid, den 08.08.2025 
 
 

 
Dienstel-Kümper 
Kreisdirektorin 
 

 
 

Bekanntmachung 
der Stadt Plettenberg 

Bebauungsplan Nr. 648 „Unteres Grünetal“ 
hier: Bekanntmachung des 

Aufstellungsbeschlusses, Neuaufstellung 
 

I. 
 
Der Rat der Stadt Plettenberg hat in der Sitzung am 
08.07.2025 gemäß §§ 2 ff. Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Novem-
ber 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
394) geändert, den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Nr. 648 „Unteres Grünetal“ be-
schlossen. 
 
Nach Fertigstellung des Freizeitbades „Aqua Magis“ 
wurde der Betrieb des Freibades Grünetal einge-
stellt. Mit Aufgabe der Freibadnutzung ist die Fläche 
unter Einbeziehung der ehemaligen Gärtnerei einer 
neuen Nutzung zuzuführen. 
 
Das derzeit brachliegende Gelände des ehemaligen 
Freibades Grünetal, welches im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 643 „Freibad Grünetal“ als 
Wohnbaufläche ausgewiesen ist, soll daher einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. Ziel der aktuellen 
Bauleitplanung ist die Schaffung der planungsrechtli-
chen Voraussetzung für eine zukünftige, nicht stö-
rende gewerbliche Nutzung. Die Tallage und die gute 
verkehrliche Anbindung prädestinieren diese Fläche 
besonders für gewerbliche Ansiedlungen. 
 
Nördlich des Geltungsbereiches verläuft die Kropp-
straße, die vom Zentrum zum Ortsteil Landemert 
führt. Die südliche Begrenzung bilden die Wohn-
grundstücke entlang des Landemerter Weges. 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes umfasst die Flurstücke 281, 335, tlw. 356, 387, 
391, 392, 393, 394, 395, 396, tlw. 397 mit der Gemar-
kung Plettenberg, Flur 08, die Flurstücke 636, 790, 
791, 792, 795, 796, tlw. 798, tlw. 887, tlw. 964, 965 
mit der Gemarkung Plettenberg, Flur 9. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem 
nachstehenden Kartenausschnitt zu entnehmen: 
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II. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss des Bebau-
ungsplanes Nr. 648 „Unteres Grünetal“ wird hiermit 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Gem. § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen dieser Beschlüsse 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-

mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Plettenberg, den 06.08.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Schulte 
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Bekanntmachung 
der Stadt Plettenberg 

17. Änderung des Flächennutzungsplanes 
„Unteres Grünetal“ 

hier: Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 

I. 
 
Der Rat der Stadt Plettenberg hat in der Sitzung am 
08.07.2025 den Aufstellungsbeschluss für die 17. 
Änderung des Flächennutzungsplanes „Unteres Grü-
netal“ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB gefasst. 
 
Die Stadt Plettenberg ist eine der industriell am 
stärksten geprägten Gemeinden in NRW mit einem 
hohen Besatz an Industriebetrieben und industriellen 
Arbeitsplätzen. Die Bereitstellung eines nachfrage-
orientierten Angebotes an gewerblichen Bauflächen 
ist somit für die Sicherung der wirtschaftlichen Basis 
der Gemeinde und die Stadtentwicklung von hoher 
Bedeutung. 
 
Die Stadt Plettenberg beabsichtigt, daher den Flä-
chennutzungsplan einer kleinen Revision zu unter-
ziehen. Derzeit befinden sich in Plettenberg Kleinge-
werbeflächen oft inmitten reiner Wohngebiete, was 
Erweiterungen oder die Schaffung neuer Lagerplätze 
erschwert und zu Nutzungskonflikten führt. Die Stadt-
verwaltung Plettenberg plant, daher einen alternati-
ven Standort mit Flächen für Kleingewerbe im Grü-
netal. 
 
Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan sind die 
Flurstücke aktuell teils als Gewerbefläche, teils als 
Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO 
ausgewiesen. Für den geplanten Bebauungsplan Nr. 
648 „Unteres Grünetal“ sind die bestehenden Dar-
stellungen als Fläche für den Wohnbau im Flächen-
nutzungsplan jedoch nicht zulässig. Diese Wohnbau-
flächen, stehen jedoch im Widerspruch zum geplan-
ten Bebauungsplan Nr. 648 „Unteres Grünetal“. Da-
her ist die 17. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Plettenberg für dieses Vorhaben erforder-
lich. 
 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes wird ge-
mäß § 8 Abs. 3 Satz 1 BauGB im Parallelverfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 648 „Unte-
res Grünetal“ durchgeführt. Kennzeichnend für das 
Parallelverfahren ist, dass eine inhaltliche Abstim-
mung zwischen den beiden Planentwürfen beabsich-
tig ist und dass die einzelnen Verfahrensschritte bei-
der Planungen derart aufeinander bezogen sind, 
dass eine inhaltliche Abstimmung möglich und ge-
wollt ist. Der Begriff gleichzeitig setzt zwar einen zeit-
lichen Zusammenhang beider Verfahren voraus, er-
fährt aber seinen eigentlichen Sinn aus der das Ver-
hältnis von Bebauungsplan und Flächennutzungs-
plan zueinander bestimmenden Grundvorschriften 
des § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB, dass der Bebauungs-
plan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist. 
 

Nördlich des Geltungsbereiches verläuft die Kropp-
straße, die vom Zentrum zum Ortsteil Landemert 
führt. Die südliche Begrenzung bilden die Wohn-
grundstücke entlang des Landemerter Weges. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Flächennut-
zungsplanes umfasst folgende Flurstücke 281, 335, 
tlw. 356, 387, 391, 392, 393, 394, 395, 396, tlw. 397 
mit der Gemarkung Plettenberg, Flur 08, die Flurstü-
cke 636, 790, 791, 792, 795, 796, tlw. 798, tlw. 887, 
tlw. 964, 965 mit der Gemarkung Plettenberg, Flur 9. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem 
nachstehenden Kartenausschnitt zu entnehmen: 
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II. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der vorstehende Aufstellungsbeschluss der 17. Än-
derung des Flächennutzungsplanes „Unteres Grüne-
tal“ wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Gem. § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung beim Zustandekommen dieser Beschlüsse 
nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestim-

mung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Plettenberg, den 06.08.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Schulte 
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Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in 
das Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Wahl für die Kommunal-
wahlen in Nordrhein-Westfalen (NRW) am 
14.09.2025 
 
1. Das Wählerverzeichnis für die Kommunalwahlen 

in Nordrhein-Westfalen am 14.09.2025 für die 
Wahlbezirke der Gemeinde Herscheid wird in der 
Zeit vom 25.08.2025 bis zum 29.08.2025 beim 
Bürgermeister der Gemeinde Herscheid, - Bür-
gerbüro -, Plettenberger Str. 27, 58849 Her-
scheid, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
während der allgemeinen Öffnungszeiten bereit-
gehalten, und zwar 

 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 

außerdem 
Dienstag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

und 
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 
Jeder/jede Wahlberechtigte kann die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprü-
fen. Sofern ein Wahlberechtigter/ eine Wahlbe-
rechtigte die Richtigkeit oder Vollständigkeit der 
Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er/sie Tat-
sachen glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Da-
ten von Wahlberechtigten, für die eine Auskunfts-
sperre nach dem Melderecht eingetragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. Das Datensichtge-
rät darf nur von Bediensteten der Gemeindever-
waltung bedient werden. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis 
eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-

vollständig hält, kann während der Einsichtsfrist 
in der Zeit vom 25.08.2025 bis zum 29.08.2025 
bis 12.00 Uhr, bei der Gemeinde Herscheid, 
Wahlamt, Plettenberger Str. 27, 58849 Her-
scheid, Einspruch einlegen. Der Einspruch ist 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift 
beim Bürgermeister einzulegen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 
24.08.2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen,

wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommu-

nalwahlen durch Briefwahl oder durch Stimm-
abgabe in einem beliebigen Stimmbezirk des 
Kommunalwahlbezirks teilnehmen, sofern in ei-
nem Kommunalwahlbezirk mehrere Stimmbe-
zirke gebildet wurden. 

 
5. Wahlberechtigte erhalten auf Antrag einen Wahl-

schein, wenn sie 
5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen sind 

oder 
5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen 

sind und 
a) sie nachweisen, dass sie aus einem von 

ihnen nicht zu vertretenden Grund die Ein-
spruchsfrist versäumt haben, 

b) sie aus einem von ihnen nicht vertreten-
den Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden sind, 

c) ihre Berechtigungen zur Teilnahme an der 
Wahl erst nach Ablauf der Einspruchsfrist 
entstanden sind oder sich herausstellt. 

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeich-
nis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
12.09.2025, 15.00 Uhr, bei der Gemeindebe-
hörde schriftlich oder mündlich beantragt werden. 
Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail o-
der durch sonstige dokumentierbare Übermitt-
lung in elektronischer Form als gewahrt. Der 
Wahlschein kann auch über die Homepage der 
Gemeinde Herscheid (www.herscheid.de) bean-
tragt werden. Eine fernmündliche Antragsstellung 
ist unzulässig. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur un-
ter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
14.09.2025, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

 
Versichert ein Wahlberechtigter/eine Wahlbe-
rechtigte glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist oder er/sie ihn 
verloren hat, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der 
Wahl, 13.09.2025, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 

 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 a) bis 
c) angegebenen Gründen den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter/eine Wahlberechtigte mit Be-
hinderung kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

 
Wird der Wahlschein versagt, so kann dagegen 
beim Bürgermeister der Gemeinde Herscheid, 
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Wahlamt, Plettenberger Str. 27, 58849 Her-
scheid, schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-
derschrift Einspruch eingelegt werden. 

 
6. Wer einen Wahlschein beantragt, erhält mit dem 

gemeinsamen Wahlschein zu den Gemeinde- 
und Kreiswahlen (Bürgermeister-, Rats-, 
Landrats-, Kreistagswahl) zugleich 
a) je einen amtlichen Stimmzettel für die Bürger-

meisterwahl (kanariengelb), die Gemeinde-
ratswahl (rosa), die Landratswahl (hellblau) 
und die Kreistagswahl (altweiß), 

b) den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen 
blauen Stimmzettelumschlag, 

c) den amtlichen hellroten Wahlbriefumschlag, 
d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen dürfen an 
eine andere Person als den Wahlberechtigten/die 
Wahlberechtigte persönlich nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht 
kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahl-
berechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schrift-
lich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. 

 
7. Wer durch Briefwahl wählt, 

- kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt 
sie in den amtlichen Stimmzettelumschlag 
und verschließt diesen, 

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorge-
druckte Versicherung an Eides Statt zur Brief-
wahl unter Angabe des Tages,  

- steckt den verschlossenen amtlichen Stimm-
zettelumschlag und den unterschriebenen 
Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefum-
schlag, 

- verschließt den Wahlbriefumschlag und 
- übersendet den Wahlbrief an den Bürger-

meister. 
Die Stimmzettel sind unbeobachtet zu kennzeich-
nen und in den Stimmzettelumschlag zu legen. 

 
Wähler/Wählerinnen, die des Lesens unkundig o-
der aufgrund einer Beeinträchtigung nicht in der 
Lage sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu 
falten oder in den Stimmzettelumschlag bzw. den 
Wahlbriefumschlag zu legen und diesen zu ver-
schließen, können sich der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Diese Hilfsperson hat auf dem 
Wahlschein durch Unterschreiben der Versiche-
rung an Eides Statt zur Briefwahl zu bestätigen, 
dass sie die Stimmzettel gemäß dem erklärten 
Willen des Wählers/der Wählerin gekennzeichnet 
hat. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. 

 
Bei der Briefwahl muss der Wähler/die Wählerin 
den verschlossenen Wahlbrief mit dem Wahl-
schein und (in einem besonderen verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag) seine/ihre Stimmzet-
tel so rechtzeitig an die angegebene Stelle über-
senden, dass der Wahlbrief dort spätestens am 

Wahltag bis 16.00 Uhr eingeht. Nach Eingang 
des Wahlbriefes bei der angegebenen Stelle darf 
er nicht mehr zurückgegeben werden. 

 
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen 
Post AG ohne besondere Versendungsform un-
entgeltlich befördert. Sie können auch bei der auf 
dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

 
Herscheid, 11.08.2025 
 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
P l a t e – E r n s t 
 
 
 

 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
über das Verbot des Verkaufs und der Ab- und 

Weitergabe von Distickstoffmonoxid („Lachgas“) 
an Minderjährige sowie das Konsumverbot an 

bestimmten Stellen im Stadtgebiet Iserlohn 
(Lachgasverordnung) 

Vom 23.07.2025 
 

I. 
 
Aufgrund der §§ 1, 27 und 31 des Gesetzes über Auf-
bau und Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ord-
nungsbehördengesetz (OBG) – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV NW S. 
528/SGV NW 2060) und des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 
602/BGBl. II 454-1) wird von der Stadt Iserlohn als 
örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des 
Haupt- und Personalausschusses vom 23.07.2025 
für das Gebiet der Stadt Iserlohn folgende Ordnungs-
behördliche Verordnung sowohl über das Verbot des 
Verkaufs sowie der Ab- und Weitergabe von Distick-
stoffmonoxid „Lachgas“ an Minderjährige als auch 
das Konsumverbot an bestimmten Stellen im Stadt-
gebiet Iserlohn erlassen: 
 

§ 1 Verkaufs- und Weitergabeverbot 
 
(1) Der Verkauf sowie die Ab- und Weitergabe von 
Distickstoffmonoxid („Lachgas“) an minderjährige 
Personen sind im Gebiet der Stadt Iserlohn verboten. 
Das Verbot gilt unabhängig davon, ob die Ab- und 
Weitergabe entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. 
 
(2) Verkaufsstellen sind verpflichtet, sicherzustellen, 
dass Lachgas nicht an Minderjährige abgegeben 
wird. Vom Verbot umfasst ist auch der Betrieb von 
Automaten, die Lachgas als Ware anbieten und kei-
nen ausreichenden technischen Schutz vor Ge-
brauch des Automaten durch Minderjährige bieten.



1131 
 

(3) Vom Verbot ausgenommen ist die Gabe von 
Lachgas aufgrund einer ärztlichen Anordnung. 
 

§ 2 Konsumverbot an bestimmten Stellen 
 
Der Konsum von Distickstoffmonoxid „Lachgas“ ist 
auf städtischen Kinderspielplätzen und Schulhöfen 
verboten. 
Das Verbot umfasst den Konsum von Lachgas durch 
Minderjährige und Erwachsene. 
 

§ 3 Begriffsbestimmungen 
 
(1) Lachgas ist das Gas Distickstoffmonoxid (N2O), 
unabhängig von der Verpackung, Darreichungsform 
oder Reinheit. 

 
(2) Weitergabe ist jede entgeltliche oder unentgeltli-
che Übertragung des Besitzes oder der Verfügungs-
gewalt über Lachgas auf eine andere Person. 
 
(3) Minderjährige sind Personen, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. 
 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten und Einziehung 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig gegen das Verbot des Verkaufs oder der 
Ab- und Weitergabe gemäß § 1 oder das Konsum-
verbot gemäß § 2 verstößt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu 1.000 Euro geahndet werden. 
 
(3) Das entgegen dem § 1 dieser Verordnung erlas-
sene Verbot im Stadtgebiet Iserlohn in Automaten 
ohne ausreichenden technischen Schutz angebo-
tene Lachgas kann eingezogen werden. Ebenfalls 
kann Lachgas, das an den nach § 2 dieser Verord-
nung verbotene Örtlichkeiten konsumiert wird, einge-
zogen werden. 
 

§ 5 Inkrafttreten, Geltungsdauer 
 
Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 
Tage nach ihrer Verkündung im amtlichen Bekannt-
machungsblatt des Märkischen Kreises in Kraft. Sie 
tritt am 31.12.2027 außer Kraft. 
 

II. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit verkündet. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfa-
len kann gem. § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Märkischen 
Kreises nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den,

 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 

beanstandet 
oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Iserlohn vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Iserlohn, 06.08.2025 
 
 
Stadt Iserlohn 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
Michael Wojtek 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
 
 

 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Änderung der ordnungsbehördlichen 

Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen aus besonderem 

Anlass im Stadtteil Letmathe (Erste Änderung) 
vom 24.07.2025 

 
I. 

 
Der Haupt- und Personalausschuss hat am 
24.07.2025 gemäß einer Eilentscheidung nach § 60 
Abs. 1 GO die nachstehende ordnungsbehördliche 
Verordnung zur Änderung der ordnungsbehördlichen 
Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstel-
len aus besonderem Anlass im Stadtteil Letmathe 
beschlossen. Diese ordnungsbehördliche Verord-
nung beruht auf § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Rege-
lung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz 
– LÖG NRW) in der Fassung vom 30.03.2018. 
 

Artikel 1 
 
In § 1 wird der 07.09.2025 durch den 31.08.2025 er-
setzt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tag 
nach ihrer Verkündung im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Märkischen Kreises in Kraft. 
 

II. 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit verkündet. 
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Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfa-
len kann gem. § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung nach 
Ablauf eines Jahres seit der Bekanntmachung im 
amtlichen Bekanntmachungsblatt des Märkischen 
Kreises nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht wor-
den, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet 

oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 

der Stadt Iserlohn vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache be-
zeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Iserlohn, 06.08.2025 
 
 
Stadt Iserlohn 
als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. 
Michael Wojtek 
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer 
 
 
 

 
STADT HALVER 

 
Bekanntmachung der Stadt Halver 

 
Ordnungsbehördliche Verordnung über das 

Offenhalten von Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass im Stadtgebiet Halver 

vom 11.08.2025 
 

I. 
 
Auf Grund der §§ 7 und 41 Abs. 1 ff der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein – Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666/ SGV. NRW. 2023), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 
2016 (GV. NRW. S. 966) i. V. mit § 14 Abs. 1 Laden-
schlussgesetz (LadSchlG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung sowie in Verbindung mit § 6 Abs. 1 und 4 
des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszei-
ten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG NRW) vom 16. No-
vember 2006 (GV NRW S. 744 / SGV NRW, Seite 
7113) und § 1 der Verordnung zur Regelung von Zu-
ständigkeiten auf den Gebieten des Arbeits- und 
technischen Gefahrenschutzes vom 13.11.2007 
 

(GV.NRW, Seite 561 / SGV NRW, Seite 281) und der 
§§ 25 ff des Gesetzes über den Aufbau und Befug-
nisse der Ordnungsbehörden in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13.05.1980 (GV NW Seite 528 / 
SGV NRW, Seite 2060) in der jeweils geltenden Fas-
sung wird für die Stadt Halver gemäß Beschluss vom 
07.07.2025 verordnet: 
 

§ 1 
 
(1) Die Verkaufsstellen in dem unter § 1 (2) näher be-

zeichneten Bereich der Innenstadt in Halver dür-
fen am 28.09.2025 – Halveraner Herbst – von 
13.00 – 18.00 Uhr geöffnet sein. 

 
(2) Die Verkaufsstellen sind auf folgende Bereiche 

des Stadtgebietes begrenzt: 
- Frankfurter Straße von Hausnummer 2 bis 52 

und 1 bis Hausnummer 45 
- Bahnhofstraße einschließlich des Einkaufs-

zentrums bis Hausnummer 30  
 

§ 2 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 

fahrlässig Verkaufsstellen außerhalb der nach § 
1 zugelassenen Öffnungszeiten offenhält. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 (2) des 

Ladenöffnungsgesetzes NRW mit einer Geld-
buße bis zu 5000,00 € geahndet werden. 

 
§ 3 

 
Die Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am 
Tage nach ihrer Verkündung in Kraft.  
 
II. 
 
Die vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung 
wird hiermit verkündet. 
 

III. 
 
Die Verletzung von Verfahrens– und Formvorschrif-
ten nach der Gemeindeordnung NW kann gem. § 7 
Abs. 6 Gemeindeordnung NW nach Ablauf von sechs 
Monaten seit der Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden. Es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 

ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) die Ordnungsbehördliche Verordnung ist nicht 
ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

d) der Form – oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt Halver vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Halver, 11.08.2025 
 

Stadt Halver 
als örtliche Ordnungsbehörde 

Der Bürgermeister 
gez. Michael Brosch 
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Bekanntmachung der Stadt Balve 
 

über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Erteilung von 
Wahlscheinen für die Kommunalwahlen 

am 14. September 2025 
 
1. Das Wählerverzeichnis der Stadt Balve für die 

Kommunalwahlen (Wahl des Landrates des Mär-
kischen Kreises, Wahl des Kreistages des Märki-
schen Kreises, Wahl des Bürgermeisters der 
Stadt Balve, Wahl der Vertretung der Stadt Balve) 
am 14. September 2025 für die Wahlbezirke der 
Stadt Balve wird in der Zeit vom 

 
25.08.2020 bis 29.08.2025 

 
während der Öffnungszeiten im Rathaus der 
Stadt Balve, 58802 Balve, Widukindplatz 1, Zim-
mer 16, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Jede/r Wahlberechtigte kann die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner/ihrer 
Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. 

 
Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit o-
der Vollständigkeit der Daten von anderen im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht 
nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk 
nach dem Bundesmeldegesetzes (BMG) einge-
tragen ist. 

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten 
Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeich-
nis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder un-

vollständig hält, kann in der Zeit vom  
 

25.08.2025 bis 29.08.2025 
spätestens am 29.08.2025 bis 12:00 Uhr, 

beim Bürgermeister der Stadt Balve 
Widukindplatz 1, 58802 Balve 

 
Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis 

eingetragen sind, erhalten bis spätestens 
24.08.2025 eine Wahlbenachrichtigung. 

 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, 
aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 
wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie 
sein/ihr Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrich-
tigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl in 

seinem Wahlbezirk durch Stimmabgabe nur in 
diesem Wahlbezirk oder durch Briefwahl teil-
nehmen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

5.1 jede/r in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene/r Wahlberechtigte/r, 

 
5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis einge-

tragene/r Wahlberechtigte/r, 
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne 
sein/ihr Verschulden die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis (bis zum 
29.08.2025) versäumt hat. 

b) er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu ver-
tretenden Grund nicht in das Wählerver-
zeichnis aufgenommen worden ist, 

c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teil-
nahme an der Wahl erst nach Ablauf der 
Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis entstanden ist oder sich heraus-
stellt. 

 
6. Wahlscheine können von in das Wählerverzeich-

nis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 12. 
September 2025, 15:00 Uhr, bei der Stadt Balve, 
Widukindplatz 1, Raum 16, 58802 Balve mündlich 
oder schriftlich beantragt werden. Fernmündliche 
Anträge sind unzulässig und können deshalb 
nicht entgegengenommen werden. 

 
Die Schriftform gilt auch durch Telefax, E-Mail o-
der durch sonstige dokumentierbare elektroni-
sche Übermittlung als gewahrt. Der Wahlschein 
kann auch über die Homepage der Stadt Balve 
(www.balve.de) beantragt werden. 

 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die 
ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich 
macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, 
dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der 
Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. Verlorene Wahlscheine werden nicht er-
setzt. 
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Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene 
Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-
staben a) bis c) angegebenen Gründen den An-
trag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 

 
Wer den Antrag für eine/n andere/n stellt, muss 
durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nach-
weisen, dass er/sie dazu berechtigt ist. Ein/e be-
hinderter Wahlberechtigte/r kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. 

 
7. Mit dem gemeinsamen Wahlschein für die Ge-

meinde- und Kreiswahlen (Bürgermeisterwahl, 
Ratswahl, Landratswahl, Kreistagswahl) erhält 
der/die Wahlberechtigte 

 
a) je einen amtlichen Stimmzettel für 

 die Wahl des Landrates (blau) 
 die Wahl des Kreistages (weiß) 
 die Wahl des Bürgermeisters (rosa) und 
 die Wahl des Stadtrates (grün) 

b) den für alle Wahlen gemeinsamen amtlichen 
blauen Stimmzettelumschlag, 

c) den amtlichen roten Wahlbriefumschlag und 
d) ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlun-
terlagen für eine andere Person ist nur möglich, 
wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmäch-
tigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat sie dem Bürgermeister vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte 
Person auszuweisen. 

 
8. Wer durch Briefwahl wählt, kennzeichnet persön-

lich die vier Stimmzettel, legt sie in den blauen 
amtlichen Stimmzettelumschlag, der zu ver-
schließen ist, unterzeichnet die auf dem Wahl-
schein vorgedruckte Versicherung an Eides statt 
zur Briefwahl unter Angabe des Tages, steckt den 
unterschriebenen Wahlschein und den blauen 
amtlichen Stimmzettelumschlag in den roten 
Wahlbriefumschlag, verschließt den roten Wahl-
briefumschlag und übersendet ihn an den Bürger-
meister. 

 
Wähler, die des Lesens unkundig oder wegen ei-
ner körperlichen Beeinträchtigung gehindert sind, 
die Stimmzettel zu kennzeichnen oder in die je-
weiligen Stimmzettelumschläge bzw. in die jewei-
ligen Wahlbriefumschläge zu legen und diese zu 
verschließen, können sich der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Diese Hilfsperson hat auf dem 
jeweiligen Wahlschein durch Unterschreiben der 
Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl zu be-
stätigen, dass sie die Stimmzettel gemäß dem er-
klärten Willen des Wählers gekennzeichnet hat. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollen-
det haben. 

 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler den Wahl-
brief mit den Stimmzetteln und dem Wahlschein 
so rechtzeitig an den Bürgermeister absenden,

dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
bis 16.00 Uhr eingeht. Nach Eingang des Wahl-
briefes beim Bürgermeister darf er nicht mehr zu-
rückgegeben werden. 

 
Die Wahlbriefe werden im Bereich der Deutschen 
Post AG ohne besondere Versendungsform ent-
geltfrei befördert. Der Wahlbrief kann auch beim 
Bürgermeister, Widukindplatz, 58802 Balve, ab-
gegeben werden. 

 
Nähere Hinweise darüber, wie der /die Wähler/in 
die Briefwahl auszuüben hat, sind dem Merkblatt 
für die Briefwahl, das mit den Briefwahlunterlagen 
übersandt wird, zu entnehmen. 

 
In allen Wahlangelegenheiten erteilt das Wahlamt 

der Stadt Balve während der Dienststunden Aus-
künfte (Tel.: 02375/9260) 

 
58802 Balve, 06.08.2025 Der Bürgermeister: 
  gez. Mühling 
  Hubertus Mühling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber: Märkischer Kreis – Der Landrat, 58509 Lü-
denscheid, Postfach 2080. Einzelexemplare sind bei den 
Stadtverwaltungen im Kreis, bei der Kreisverwaltung Lü-
denscheid und im Internet unter www.maerkischer-kreis.de 
kostenlos erhältlich; auf fernmündliche oder schriftliche An-
forderung werden Einzelexemplare zugesandt. Das Be-
kanntmachungsblatt erscheint wöchentlich. 


